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Pol i t isch-operat iv bedeutsame Handlungen in diesen Berei

chen würden auch die Begründung des Vorl iegens ihrer straf

recht l ichen Relevanz zumindest als Verdachtshinweise und 

damit die Durchführung von strafprozessualen Prüfungshand

lungen zulassen. Inwieweit  die Straftat oder die andere 

Rechtsverletzung (schon) mit  den Handlungsmögl ichkeiten der 

Strafprozeßordnung oder anderer recht l icher Best immungen 

oder (noch) mit  den Befugnissen des VP-Gesetzes aufge

klärt  werden kann, r ichtet s ich jewei ls nach den Gesamtum

ständen der einzelnen Rechtsverletzung und der im Einzel

fal l  angestrebten pol i t isch-operat iven Zielsetzung.

Nicht jeder Angri f f  gegen die staat l iche Sicherheit  durch 

Ordnungswidr igkeiten erfordert  zwingend ein Tät igwerden 

des MfS.

Bei Entscheidungen über die Wahrnehmung der Befugnisse des 

s VP-Gesetzes in der Untersuchungsarbeit  des MfS anstel le be

stehender anderer recht l icher Handlungsmögl ichkeiten sol l 

te stets geprüft  werden, ob die Abwehr durch das zuständige 

staat l iche Organ auf der Grundlage der hierzu bestehenden 

gesetzl ichen Best immungen erfolgen und auf diese Weise die 

pol i t isch-operat ive Zielstel lung auch ohne öffent l ichkeits

wirksames Tät igwerden, des MfS erreicht werden sol l te.

Im Hinbl ick auf ein späteres Strafverfahren können die Be

fugnisse der Maßnahmen auf der Grundlage des VP-Gesetzes 

als Anlaß - eigene Feststel lungen der Untersuchungsorgane 

gemäß § 92 Zif f .  1 Strafprozeßordnung - eingeführt  werden. 

Sie sind erforderl ichenfal ls in strafprozessual zulässige 
Beweismit tel  zu wandeln.

13. Bei der Nutzung der Potenzen des VP-Gesetzes sind einige 

für die schnel le und effekt ive Gefahrenabwehr notwendige 

Besonderheiten der Befugnisregelungen zu beachten:
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